
Verhaltens- und Hygieneregeln für  
 
Vereinsnutzung in der Josef-Guggenmos-Grundschule Enkenbach-Alsenborn 
 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
 
Im Allgemeinen wird auf die aktuelle Fassung der Zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz verwiesen (siehe Anlage). 

 

Im Speziellen weise wir auf die folgenden Verhaltens- und Hygieneregeln hin: 

 
1. Besuchern, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechtes der Zutritt verwehrt.  

 

2. Um mögliche Infektionen zu vermeiden, können wir nur Besuchern den Zutritt gewähren, die 
keine Symptome einer Atemwegsinfektion zeigen. 

 

 4. Vor dem Eingang und in die o.g. Räumlichkeiten ist immer ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

 Bodenmarkierungen mit Klebebändern dienen zur Orientierung.  

Zudem ist auf den mit Pfeilen markierten Einbahnverkehr zu achten. 

Auf den Verkehrswegen (Flure und Begegnungsmöglichkeiten in Umkleiden) besteht 
Maskenpflicht. 

Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist ebenfalls erforderlich.  

 

5. Besucher müssen sich nach Betreten der o.g. Räumlichkeiten die Hände desinfizieren. Zur 
Handdesinfektion stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.  

 

6. Umkleideräume und WCs sind unter Einhaltung des Mindestabstandes geöffnet.  

 

7. Die Duschen bleiben geschlossen. 

 

8. Es dürfen nur selbst mitgebrachte Badeschuhe, Handtücher etc. benutzt werden.  

 

9. Die Turnhalle darf nur von 35 Besuchern (348 qm / 10 qm je Nutzer) zeitgleich benutzt werden. 
Regelmäßige Lüftungen sind vorzunehmen.  

 (Die oberen Fenster sind während des ganzen Betriebes geöffnet zu halten. Zudem müssen die 
Eingangstür in der Ringstraße und das Fenster im Treppenabgang für regelmäßige 
Stoßlüftungen alle 15 Minuten geöffnet werden).   

 

10. Die Gymnastikhalle im Untergeschoss kann derzeit nicht genutzt werden, da die regelmäßigen 
Durchlüftungen nicht gewährleistet werden.  

 

11. In der Turnhalle sind die Abstände gemäß dem Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich 
einzuhalten (siehe Anlage)  

 

Empfangsbestätigung (vom Nutzer zu Unterschreiben) 

 

Enkenbach-Alsenborn, …………………    …………………………. 

          (Nutzer)  

              


